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18. Wahlperiode 30.03.2016 

Kleine Anfrage 
 
des Abgeordneten Dr. Heiner Garg (FDP) 
 
und 
 

Antwort 
 
der Landesregierung - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung 
 

Bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe 
 
 
 
1. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, wie viele bürgerschaftliche Organi-
sationen bzw. zivilgesellschaftliche Initiativen jenseits der Einbettung in Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege in der Flüchtlingshilfe in Schleswig-Holstein engagiert sind? 
Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?  

 
Antwort:  
Nein. Es ist das Wesen einer freien Initiative, dass sie staatlich nicht erfasst oder re-
guliert wird. 

 
 

2. Gewährt das Land Zuwendungen an diese bürgerschaftlichen Organisationen 
bzw. zivilgesellschaftlichen Initiativen oder an einzelne in der Flüchtlingshilfe enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger? Wenn ja, an wen und in welcher Höhe? Wenn nein, 
warum nicht?  

 
Antwort:  
Ja, s. anliegende Tabelle. 
Darüber hinaus zahlt das Land Schleswig-Holstein den kreisfreien Städten und über 
die Kreise den Ämtern und amtsfreien Gemeinden für jeden aus der Erstaufnahme 
des Landes kommenden Asylsuchenden mit Aufenthaltsgestattung nach § 55 Abs. 1 
des Asylgesetzes und mit Leistungsansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz eine Integrations- und Aufnahmepauschale. Diese freiwillige Leistung des Lan-
des wird für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 29.02.2016 in Höhe von 1.000 € 
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und für die Zeit ab dem 01.03.2016 in Höhe von 2.000 € pro Asylsuchenden gewährt. 
Die Integrations- und Aufnahmepauschale ist für die Betreuung, Unterbringung, Ver-
sorgung und Integration von dezentral untergebrachten Asylsuchenden zu verwen-
den. Sie kann von den Kommunen teilweise für die Förderung ehrenamtlichen Enga-
gements (z.B. Fahrtkostenerstattung) eingesetzt werden. Der Umfang des Einsatzes 
der Leistung für den Bereich "Ehrenamt" kann vom Land nicht beziffert werden, die 
Kommunen entscheiden eigenständig über die Verwendung der Pauschale vor Ort. 

 
 

3. Gewährt das Land Zuwendungen an bereits anerkannte freigemeinnützige Orga-
nisationen oder Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Zusammenhang mit der 
Flüchtlingshilfe? Wenn ja, an wen und in welcher Höhe? Wenn nein, warum nicht?  

 
Antwort:  
Ja, s. anliegende Tabelle. 

 
Außerdem können die Mittel des Sozialvertrages I (insgesamt 2 Mio. €), die der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (LAG) jährlich zur Verfügung 
gestellt werden, auch für Maßnahmen im Zusammenhang mit ehrenamtlicher Flücht-
lingshilfe verwendet werden. Diese Landeszuwendung wird nach eigenem Ermessen 
innerhalb der LAG verteilt. 

 
 

4. Plant die Landesregierung Maßnahmen zur Förderung bürgerschaftlichen Enga-
gements in der Flüchtlingshilfe jenseits der Einbettung in Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?  

 
Antwort:  
Ja. Das Land plant zur Unterstützung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in 
der Flüchtlingsarbeit zwei Förderprogramme: 
 
• 2 Millionen Euro sind für die Einrichtung von kreisweiten Anlauf- und 

Beratungsstellen vorgesehen. Regional etablierte Strukturen sollen unterstützt, 
qualifiziert, informiert und vernetzt werden. Diese Stellen können entweder in 
einer Kreisverwaltung oder kreisfreien Stadt, bei Wohlfahrtsverbänden oder 
anderen kreisweit agierenden Organisationen angesiedelt werden. 
 

• 500.000 Euro sind für die Einrichtung von hautpamtlichen Stellen zur 
Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe veranschlagt. In Schles-
wig-Holstein gibt es zahlreiche Freiwilligenagenturen, Freiwilligenforen und Will-
kommensteams, die im Bereich des ehrenamtlichen Engagements für und mit 
Geflüchteten bereits Koordinierungsaufgaben übernommen haben. Viele dieser 
Organisationen arbeiten seit vielen Jahren an der Unterstützung des ehrenamtli-
chen Engagements, sind aber sowohl personell als auch finanziell nicht auf die 
hohen qualitativen und quantitativen Anforderungen im Bereich der Flüchtlingshil-
fe eingestellt. Zu den potenziellen Zuwendungsempfängerinnen und - 
empfängern gehören insbesondere Freiwilligenagenturen und Helfervereine. 
Nicht rechtsfähige Initiativen können einen Antrag über einen 
„Partnerträger“ (z.B. Kommune, Kirche) stellen, der Verantwortung für die 
finanzielle Abwicklung übernimmt. 
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